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Hilfe der Russischen Föderation als Vermittler sowie der 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unter-
nehmen, uneingeschränkt zu kooperieren; 

 9. begrüßt das vom 23. bis 25. Juli 1998 in Genf abge-
haltene Treffen der Parteien und fordert sie auf, ihre aktive 
Mitwirkung an diesem von dem Generalsekretär eingeleite-
ten Prozeß mit dem Ziel einer umfassenden politischen Re-
gelung fortzusetzen und zu verstärken; 

 10. erinnert die Parteien an ihre Zusicherungen, wo-
nach sie alle in ihrer Macht Stehenden Maßnahmen ergreifen 
und ihre Anstrengungen koordinieren werden, um die Si-
cherheit des internationalen Personals zu gewährleisten, und 
fordert sie auf, diese Zusicherungen voll und unverzüglich 
zu erfüllen, namentlich die Schaffung eines gemeinsamen 
Mechanismus zur Untersuchung und Verhütung von Hand-
lungen, die gegen das Moskauer Übereinkommen158 versto-
ßen, sowie von terroristischen Handlungen in der Konflikt-
zone; 

 11. verurteilt die Gewalthandlungen gegen Personal der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien, die 
erneute Verlegung von Minen in der Region von Gali sowie 
die Angriffe bewaffneter Gruppen, die in der Region von 
Gali von der georgischen Seite des Inguri aus operieren, auf 
die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhän-
giger Staaten und verlangt, daß die Parteien, insbesondere 
die georgischen Behörden, entschlossene Maßnahmen er-
greifen, um diesen Handlungen, die den Friedensprozeß un-
tergraben, ein Ende zu setzen; 

 12. bekundet erneut seine tiefe Besorgnis hinsichtlich 
der Sicherheit der Mission, begrüßt die bereits getroffenen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage, um die 
Gefahr für das Personal der Mission so gering wie möglich 
zu halten und die Bedingungen für die Erfüllung ihrer auf-
tragsgemäßen Aufgaben zu schaffen, unterstreicht die Not-
wendigkeit, auf diesem Gebiet auch künftig weitere Vorkeh-
rungen zu treffen, begrüßt außerdem die Anweisung des Ge-
neralsekretärs, die Sicherheit der Mission ständig zu über-
prüfen, und fordert die beiden Parteien auf, die Durch-
führung der sich aus dieser Überprüfung ergebenden prakti-
schen Maßnahmen zu erleichtern; 

 13. bekundet seine Besorgnis über die in Abchasien 
(Georgien) eingeleitete Kampagne in den Massenmedien 
und die Drangsalierungshandlungen gegen die Mission und 
fordert die abchasische Seite auf, diese Handlungen zu 
unterlassen; 

 14. beschließt, das Mandat der Mission um einen wei-
teren, am 31. Januar 1999 endenden Zeitraum zu verlängern, 
vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mission 
durch den Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der Prä-
senz der gemeinsamen Friedenstruppe Änderungen vorge-
nommen werden; 

 15. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch künftig 
regelmäßig unterrichtet zu halten und drei Monate nach der 
Verabschiedung dieser Resolution über die Situation in Ab-

chasien (Georgien) Bericht zu erstatten, namentlich über die 
Tätigkeit der Mission, und bekundet seine Absicht, im Lich-
te des Berichts des Generalsekretärs eine Überprüfung der 
Mission vorzunehmen und dabei insbesondere zu berück-
sichtigen, welche Fortschritte die beiden Parteien dabei er-
zielt haben, sichere Bedingungen zu schaffen, unter denen 
die Mission ihr bestehendes Mandat erfüllen kann, und eine 
politische Regelung herbeizuführen; 

 16. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu 
bleiben. 

 Auf der 3912. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Am 10. November 1998 richtete der Präsident des Si-
cherheitsrats das folgende Schreiben an den Generalsekre-
tär168: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr 
Schreiben vom 6. November 1998 betreffend Ihre Ab-
sicht, Generalmajor Tariq Waseem Ghazi (Pakistan) zum 
Leitenden Militärbeobachter der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien zu ernennen169, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußer-
ten Absicht Kenntnis." 

 Auf seiner 3948. Sitzung am 25. November 1998 behan-
delte der Rat den Punkt 

 "Die Situation in Georgien 

  Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situa-
tion in Abchasien (Georgien) (S/1998/1012 und 
Add.1)170". 

 Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an 
Konsultationen unter den Mitgliedern des Sicherheitsrats im 
Namen des Rates die folgende Erklärung ab171: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalse-
kretärs vom 29. Oktober 1998 über die Situation in Ab-
chasien (Georgien)172 behandelt. 

  Der Rat ist nach wie vor tief besorgt über die wei-
terhin angespannte und instabile Lage in den Regionen 
Gali und Zugdidi und die drohende Wiederaufnahme 
ernsthafter Feindseligkeiten. Der Rat verlangt, daß beide 
Seiten alle ihre Verpflichtungen, die Anwendung von 
Gewalt zu unterlassen und Streitfragen allein auf friedli-
chem Wege zu lösen, strikt beachten. 

                      
168 S/1998/1053. 
169 S/1998/1052. 
170 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for October, November and December 1998. 
171 S/PRST/1998/34. 
172 Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supplement for 
October, November and December 1998, Dokumente S/1998/1012 und 
Add.1. 
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  Der Rat begrüßt die Wiederbelebung der Verhand-
lungen im Rahmen des Friedensprozesses unter der Füh-
rung der Vereinten Nationen. Er begrüßt insbesondere 
das vom 16. bis 18. Oktober 1998 in Athen abgehaltene 
Treffen beider Seiten über vertrauensbildende Maßnah-
men, das größte und repräsentativste Treffen der Parteien 
seit der militärischen Auseinandersetzung von 1993, so-
wie die verstärkten bilateralen Kontakte zwischen beiden 
Seiten. Der Rat fordert beide Seiten mit äußerstem Nach-
druck auf, die so in Gang gesetzte Dynamik zu nutzen, 
um ihre Verpflichtung auf den Friedensprozeß unter der 
Führung der Vereinten Nationen auszuweiten, ihre Ge-
spräche, insbesondere innerhalb des Koordinierungsrats, 
zu intensivieren und ihre Beziehungen auf allen Ebenen 
auszubauen. Der Rat legt den Parteien außerdem ein-
dringlich nahe, gemeinsam auf ein Treffen zwischen dem 
Präsidenten Georgiens und Vladislav Ardzinba hinzuar-
beiten und Vereinbarungen zu erzielen, insbesondere im 
Hinblick auf die Rückkehr der Flüchtlinge und Maßnah-
men zugunsten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Ab-
chasiens (Georgien), als konkreter Schritt auf dem Weg 
zum Abbau der Spannungen und zur Verbesserung der 
Sicherheitslage. Der Rat wiederholt seinen Aufruf an 
beide Seiten, unverzüglich den erforderlichen Willen un-
ter Beweis zu stellen, maßgebliche Ergebnisse bei den 
Schlüsselfragen der Verhandlungen zu erzielen, und for-
dert sie auf, ihre Zusagen rasch und nach Treu und Glau-
ben zu erfüllen, so daß die Lebensbedingungen der Be-
völkerung beider Seiten durch praktische vertrauens-
bildende Maßnahmen verbessert werden können. 

  Der Rat verurteilt entschieden die gezielten Ge-
walthandlungen gegen Personal der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Georgien und der gemein-
samen Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger 
Staaten, namentlich die fortgesetzte Verlegung von Mi-
nen, welche auch die Zivilbevölkerung gefährdet und die 
Arbeit der humanitären Organisationen behindert. Der 
Rat verlangt, daß beide Seiten rasch entschlossene Maß-
nahmen ergreifen, um diesen Handlungen, die den Frie-
densprozeß untergraben, ein Ende zu setzen und sicher-
zustellen, daß sich die Sicherheitslage des gesamten in-
ternationalen Personals erheblich verbessert. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die der Gene-
ralsekretär zur Verbesserung der Sicherheit der Mission 
unternimmt, billigt seinen Vorschlag, die Zahl der inter-
national angeworbenen, leicht bewaffneten Sicherheits-
kräfte sowie der zusätzlichen örtlichen Sicherheitskräfte 
zu erhöhen, um für die interne Sicherheit der Einrichtun-
gen der Mission zu sorgen, und ersucht den General-
sekretär, die Sicherheit der Mission fortlaufend zu über-
prüfen und dabei die in seinem Bericht enthaltenen Be-
merkungen zu berücksichtigen. 

  Der Rat erinnert beide Seiten daran, daß die Ent-
schlossenheit der internationalen Gemeinschaft, ihnen 
auch künftig zu helfen, von den Fortschritten abhängt, 
die sie bei der friedlichen Herbeiführung einer umfassen-
den politischen Regelung erzielen." 

 

 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes Jahr seit 1967 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

 Auf seiner 3852. Sitzung am 30. Januar 1998 behandelte 
der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Die Situation im Nahen Osten 

  Bericht des Generalsekretärs über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon 
(S/1998/53)173". 

Resolution 1151 (1998) 
vom 30. Januar 1998 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 
426 (1978) vom 19. März 1978, 501 (1982) vom 25. Februar 

                      
173 Siehe Official Records of the Security Council, Fifty-third Year, Supple-
ment for January, February and March 1998. 

1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie alle 
seine Resolutionen zu der Situation in Libanon, 

 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 
20. Januar 1998 über die Interimstruppe der Vereinten Na-
tionen in Libanon174 und Kenntnis nehmend von den darin 
getroffenen Feststellungen und den darin genannten Ver-
pflichtungen, 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen 
Vertreters Libanons bei den Vereinten Nationen an den Ge-
neralsekretär, datiert vom 6. Januar 1998175, 

 dem Ersuchen der Regierung Libanons stattgebend, 

 1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstrup-
pe der Vereinten Nationen in Libanon um einen weiteren 

                      
174 Ebd., Dokument S/1998/53. 
175 Ebd., Dokument S/1998/7. 
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